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Beginn der Sitzung: 09:33 Uhr 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Sitzungsleiter, Abg. Erwin Rüddel (CDU/CDU) 
erklärt, den erkrankten Abg. Hubert Hüppe zu ver
treten, der als Dienstältester die amtierende Vorsit
zende hätte vertreten sollen. Er stellt die Tagesord
nung fest.  

Tagesordnungspunkt 1 

Fachgespräch zur Bedeutung und Weiterentwick
lung von Tests, Testsystemen und Analyseverfah
ren für die medizinische Versorgung 

Selbstbefassung S-20(14)126 
 

Dr. Michael (ALM - Akkreditierte Labore in der 
Medizin) führt aus, es sei wichtig, die vorliegende 
Fragestellung patientenzentriert und qualitätsorien
tiert zu betrachten. Der Anspruch sei, dass Patien
tinnen und Patienten im Ergebnis unabhängig von 
der Art des Tests gleich gut versorgt seien. Es müss
ten sich aus Patientensicht alle Regelungen daran 
orientieren. Dabei seien mehrere Aspekte zu beach
ten. Dazu zählten etwa die Anamnese oder die Vor
bereitung des Patienten auf den Test. Zudem müsse 
der Umgang mit der biologischen Variabilität und 
den unterschiedlichen Untersuchungsparametern 
und Einflussfaktoren beachtet werden. Viele seien 
tageszeitabhängig. Dies umfasse auch die Frage, 
wie man das Probenmaterial erhalte, Stuhlproben 
seien beispielsweise leichter zu entnehmen als 
Blutproben. Es gebe Testsysteme, die unabhängig 
vom Format gut seien und die CE-Kriterien erfüll
ten. Die Corona-Pandemie habe jedoch gezeigt, dass 
die CE-Markierung noch keine Gewähr für eine 
hilfreiche individuelle Anwendung darstelle. Des
wegen müsse in den fachärztlichen Laboratorien 
nach der Akkreditierung entsprechend dem Medi
zinprodukterecht geprüft werden, ob das medizini
sche Erfordernis einer guten Diagnostik erfüllt 
werde. Am Ende sei das Thema Interpretation des 
Testergebnisses sehr wichtig. Beispielsweise habe 
bei einer seltenen Krankheit, die einen von 1 000 
Menschen betreffe, ein Test mit einer Empfindlich
keit von 99 Prozent und einer Spezifität von 98 
Prozent eine positive Vorhersagewahrscheinlich
keit von lediglich fünf Prozent. Deshalb sei es so 
wichtig, Tests mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

eines richtigen Testergebnisses anzuwenden. Dies 
habe sich zum Beispiel bei HIV-Selbsttests etab
liert. 

Dr. Martin Walger (VDGH - Verband der Diagnos
tica-Industrie) stellt zu Beginn einige Fakten zu den 
Labortest-Herstellern vor. Diese erwirtschafteten 
mit 32 000 Mitarbeitenden rund 2,5 Milliar
den Euro Umsatz und stellten u. a. Reagenzien, 
Test-Kits, Messgeräte sowie Instrumente und medi
zinische Software für medizinische Labore, Arzt- 
und Laborpraxen, Krankenhäuser, Ambulanzen, 
Rettungsdienste und Apotheken her und versorgten 
die Laien mit Selbsttests. 80 Prozent der Unterneh
men des Verbandes seien mittelständisch. Man sei 
stolz darauf, dass 10 Prozent des Umsatzes in die 
Forschung und Entwicklung der Unternehmen zu
rückflössen. Man unterstütze die ärztliche Ent
scheidungsfindung und das Selbstmanagement 
chronisch kranker Menschen. Hinsichtlich der 
bestmöglichen, patientenorientierten Gesundheits
versorgung seien drei Herausforderungen bewälti
gen. Zum einen sei die Produktzulassung in der 
IVD-Verordnung (Verordnung (EU) 2017/746 über 
In-vitro-Diagnostika) geregelt. Man sei froh über die 
zweijährige Verlängerung der Übergangsfrist, dies 
löse das ursächliche Problem jedoch nicht. Die Vor
gaben aus Brüssel hätten nichts mit Sicherheitsrele
vanz zu tun und seien zu übermäßig. Hier müsse 
man zur Vermeidung von Versorgungsproblemen, 
wie sie in der Medizintechnik drohten, im Ge
spräch bleiben. Zweiter Punkt sei die demografi
sche Entwicklung als Jahrhundertherausforderung 
gerade für das gesamte Gesundheitssystem. Hier 
seien aus seiner Sicht neue Technologien in Form 
von beispielsweise Telemedizin, Neighborhood Di
agnostics, KI-gestützte Diagnostik und digitale Ge
sundheitsleistungen oder Pflegeanwendungen maß
gebend und müssten ausgeschöpft werden. Das 
neue Digital-Gesetz biete hier viele Möglichkeiten. 
Der letzte Punkt sei die von der Selbstverwaltung 
beschlossene Laborreform im EBM (Einheitlicher 
Bewertungsmaßstab), bei der 500 Laboruntersu
chungen bei der Vergütung drastisch abgewertet 
würden. Für die Industrie sei dies ein Debakel, er 
hoffe daher, dass der Ausschuss sein Augenmerk 
auf die Entscheidung im Bewertungsausschuss 
richte. 
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Dr. Anja Keßler (Stiftung für Pathobiochemie und 
Molekulare Diagnostik, Referenzinstitut für Bioana
lytik) erklärt, es gebe in Deutschland die Richtli
nien der Bundesärztekammer (BÄK) zur Qualitäts
sicherung laboratoriumsmedizinischer Untersu
chungen, welche die grundsätzlichen Anforderun
gen festlege. Sie sei über regulatorische Vorgaben 
wie zum Beispiel die Medizinprodukte-Betrei
berverordnung in den Laboralltag integriert. Für die 
Laboratorien würden dadurch die Vorgaben für in
terne und externe Qualitätssicherung bestimmt. Bei 
der externen Qualitätssicherung sei der sogenannte 
Ringversuch das zentrale Instrument, bei denen 
den Teilnehmern identische Proben zur Verfügung 
gestellt und diese anschließend analysiert und an
hand der Zielwerte die Ergebnisse festgestellt wür
den. Der Vergleich der Ergebnisse erlaube dann 
Rückschlüsse auf die Messgenauigkeit der Analy
sensysteme und der Laborqualität. Die Vergleich
barkeit der Werte und die Qualitätssicherung führ
ten dazu, dass Ärzte und Patienten auf die Labor
analysen vertrauen könnten und keine falschen Di
agnosen oder Behandlungsentscheidungen erfolg
ten. Im Rahmen der Corona-Pandemie sei den Men
schen der Stellenwert der Labormedizin und die 
Wichtigkeit gesicherter Ergebnisse bewusst gewor
den. Die korrekte Handhabung der Analysen sei 
durch die Teilnahme an externer Qualitätssiche
rung unabhängig überprüft. Für die Patientensi
cherheit seien vergleichbare Qualitätsstandards bei 
der Ermittlung der Messergebnisse notwendig. Der 
technische Fortschritt werde zwar vieles vereinfa
chen, dies müsse jedoch in einem qualitätsgesi
cherten Setting geschehen. Die vereinfachte Bereit
stellung der Werte dürfe nicht zum Qualitätsverlust 
führen. Patientensicherheit als Verbraucherschutz 
müsse hier unbedingt aufrechterhalten bleiben. 

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) erklärt, 
man habe sich die Frage gestellt, welchen Einfluss 
technische Entwicklungen in der Labordiagnostik 
und insbesondere die Verbreitung von Laientests 
auf die Indikationsqualität in der medizinischen 
Versorgung haben könnten. 
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) befür
worte es grundsätzlich, die Indikationsqualität 
nicht nur in der In-vitro-Diagnostik, sondern in der 
gesamten Versorgung stärker in den Blick zu neh
men. Die In-vitro-Diagnostik sei eingebettet in ei
nen diagnostisch-therapeutischen Versorgungspfad 
von der Anamnese bis zum Therapieabschluss, der 

die Einhaltung der Qualitätsparameter sicherstelle. 
Die Anamnese erhöhe die Vortestwahrscheinlich
keit. Auf der anderen Seite müsse die Frage aufge
worfen werden, inwiefern das Laborergebnis die 
Therapieempfehlung beeinflusse und überhaupt 
ein Labortest notwendig sei. Dies sei jedoch bei 
Laientests und teilweise auch bei Point-of-Care-
Tests (PoC-Test) nicht der Fall, da keine professio
nelle Anamnese vorliege und auch keine prospek
tive Betrachtung der Therapieoptionen erfolge. Mit 
dem technischen Stand von heute werde die pro
fessionelle Veranlassung und Durchführung der In-
vitro-Diagnostik als Goldstandard angesehen, wo
rauf sich auch die Leistungspflicht der GKV be
schränken solle. Ausnahmen könnten in seltenen 
Fällen für PoC-Tests gelten. Laientests seien nur als 
Add-on mit begrenztem Mehrwert zu sehen. 

Dr. Christian Deindl (APS - Aktionsbündnis Pati
entensicherheit) sagt, er befürworte grundsätzlich 
alles, was der Genesung und Sicherheit der Patien
ten und einer sicheren Diagnose nützlich sei. Dazu 
gehörten auch Tests und Analyseverfahren, aller
dings wünsche man sich hinsichtlich Qualitätsma
nagement und -sicherung verbindliche und einheit
liche Standards. Mit Blick auf die Ressourcen wün
sche man sich einen indikationsbezogenen Einsatz 
der Untersuchungsmethoden unter Berücksichti
gung einer Kosten-Nutzen-Überlegung. Eine Zuord
nung in die Leistungsgruppen im Rahmen der 
Krankenhausreform sei überlegenswert. Am Ende 
sei die sichere Diagnose und Behandlung entschei
dend, Tests und Analysen seien dabei Hilfsmittel 
und könnten ärztliche und pflegerische Sorgfalt 
und Maßnahmen nicht ersetzen. Der technische 
Fortschritt müsse schnell in den Versorgungsalltag 
implementiert werden, weshalb die Kostenerstat
tungsfrage im Vorfeld geklärt werden müsse, um 
eine flächendeckende, patientenzentrierte und in
formationsbezogene Untersuchung zu ermöglichen. 
Im Rahmen der Digitalisierung sei zu überlegen, ob 
die elektronische Dokumentation gleich in die 
elektronische Patientenakte (ePA) eingepflegt wer
den könne. Die Daten sollten zudem auch für For
schungszwecke verwendet werden können. Begrü
ßenswert sei es, wenn bei diesen Fragestellungen 
praxisnahe Experten anstatt fachfremder Entschei
dungsträger entscheiden dürften. Hinsichtlich des 
Fachkräftemangels sei die Ausbildung der nachfol
genden Generation in diesen Untersuchungsmetho
den, also die Implementierung in die 
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Approbationsordnungen wichtig. Abschließend sei 
auch zu berücksichtigen, dass falsch positive Diag
nosen, Überdiagnostik und unnötige Behandlungen 
bei den Patienten zu Ängsten und auch zu Schäden 
führen könnten. Deshalb sei eine regelmäßige Vali
dierung der Prüf- und Behandlungsschwellenwerte 
im Sinne einer leitliniengerechten Behandlung 
wünschenswert. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD) wendet sich an 
Dr. Michael Müller und an Dr. Martin Walger. Sie 
fragt, welche Weiterentwicklungen und Trends bei 
Tests und Analyseverfahren erkennbar seien und 
welche Hemmnisse bei neuen Technologien gese
hen würden. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) antwortet, dass es wichtige Innovatio
nen im Bereich der molekulargenetischen Diagnos
tik gebe, insbesondere im Zusammenhang mit 
Krebs und der Entscheidung über die Wirksamkeit 
von Therapien. Er weist auf die Bedeutung von 
Companion-Diagnostik und neuen Biomarkern hin. 
Des Weiteren gebe es Fortschritte bei der Miniaturi
sierung von medizinischen Geräten, wie zum Bei
spiel Implantaten zur Blutzuckermessung bei Dia
betikern, die eine segensreiche Entwicklung für 
viele Menschen sei. Er spricht auch die Kostenfrage 
in Bezug auf diese Diagnostik an. Jährlich würden 
ca. 15 Milliarden Euro für Laborleistungen, das 
seien drei Prozent der Gesamtausgaben, aufgewen
det. Er weist darauf hin, dass Deutschland im Ver
gleich zu anderen Ländern einen guten Zugang zu 
Laboren biete. Die Gesellschaft habe nur begrenzte 
Ressourcen und daher müsse sorgfältig über die 
Ausgaben im Gesundheitswesen nachgedacht wer
den. 

Dr. Martin Walger (VDGH - Verband der Diagnos
tica-Industrie) schließt sich seinem Vorredner an. 
Personalisierte Medizin und Companion Diagnos
tics hätten zu guten Regelungen im Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB V) beigetragen. Wenn ein 
Arzneimittel den Gemeinsamen Bundesausschuss 
durchlaufen habe, müsse innerhalb einer bestimm
ten Zeit eine Vergütung für das Companion Diag
nostikum erfolgen. Bei der Infektionsdiagnostik 
gebe es mittlerweile als gutes Beispiel für neue 
Technologien wie Multi-Parameter-Tests, die 

Pathogene feststellen und gleichzeitig auch Resis
tenten detektieren könnten. Zu den Hemmnissen 
erklärt er, es müssten Fehlertoleranzen enger ge
fasst, enger gemessen und neue Geräte auf den 
Markt gebracht werden. Man erkenne auf der Erlös
seite stellenweise eine Absenkung der Erlöse für 
die Laborärzte um 33 Prozent. Innovationen für die 
Patientenversorgung müssten aber finanziert wer
den können. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD) fragt Dr. Chris
tian Deindl, welche Möglichkeiten er im Bereich 
der personalisierten Medizin und in der Prävention 
sehe.  

Dr. Christian Deindl (APS - Aktionsbündnis Pati
entensicherheit) betont, Prävention sei ein Schlüs
selpunkt im Gesundheitssystem. Die Molekularge
netik sei dort eine sehr gute Sache. Im Bereich der 
Kindermedizin etwa habe das Screening die Le
bensqualität und Gesundheit deutlich vorange
bracht. Es bedürfe selbstverständlich einer großen 
Aufklärung in der Bevölkerung. Aktuell gebe es da
für Informationsbroschüren und Handlungsemp
fehlungen, es sei jedoch im Bereich der Diagnostik 
eine Struktur, wie zum Beispiel das Untersu
chungsheft für Kinder, wünschenswert, um be
stimmte Risiken zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ausschließen zu können. 

Abg. Stephan Pilsinger (CDU/CSU) führt vorab aus, 
die Erstattungssituation von Testverfahren sei un
einheitlich und entspreche nicht durchgängig dem 
Standard medizinischer Kenntnisse. Beispielsweise 
seien bei Krebsdiagnosen die Proben zudem mit be
lastenden Eingriffen verbunden. Er fragt Dr. Anja 
Keßler, welchen Stellenwert die Liquid-Biopsy 
habe und wie die Erstattungssituation bewertet 
werde. 

Dr. Anja Keßler (Stiftung für Pathobiochemie und 
Molekulare Diagnostik, Referenzinstitut für Bioana
lytik) erklärt, sie berichte aus Sicht des Ringver
suchsanbieters, der den teilnehmenden Laborato
ren für die Abrechnung erforderliche Zertifikate 
ausstelle. Aktuell müssten die Laboratoren, die un
ter die Richtlinien der BÄK fielen, an den externen 
Qualitätssicherungen teilnehmen. Die Erstattung 
sei entsprechend geregelt. Zu solchen, die nicht 
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unter diese Richtlinie fielen, könne sie nichts Nä
heres sagen.  

Abg. Stephan Pilsinger (CDU/CSU) gibt die Frage 
an Dr. Michael Müller weiter. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) führt aus, die Frage habe ein breites 
Spektrum. Liquid-Biopsy sei genetische High End-
Diagnostik zur Erstellung von Krebsdiagnosen. Sie 
sei im EBM gut abgebildet. Die Gebührenordnung 
der Ärzte, bei der dies nicht der Fall sei, werde hof
fentlich bald reformiert. Low End sei die Diagnose 
von Leukämie, bei der das Standardverfahren die 
mikroskopische Differenzierung eines gefärbten 
Blutstriches sei. Die Vergütung mit 40 Cent sei un
erträglich, generell seien einige Bereiche unterfi
nanziert. Dies sei ein von der Selbstverwaltung zu 
lösendes Problem. Der Gesetzgeber dagegen habe 
die Möglichkeit, Rahmenbedingungen für die Aus
gestaltung von technischen Leistungen vorzuneh
men. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) fragt Dr. Anja 
Keßler, inwieweit Laientests vergleichbare Ergeb
nisse wie professionelle Tests liefern könnten und 
wie hoch das Risiko von falschen Ergebnissen sei. 

Dr. Anja Keßler (Stiftung für Pathobiochemie und 
Molekulare Diagnostik, Referenzinstitut für Bioana
lytik) gibt an, diese Frage sei nicht einfach zu be
antworten. In der Corona-Zeit habe man gesehen, 
welche Aussagen Antigen- und PCR-Tests lieferten. 
Dies sei auch in anderen Bereichen so. Es gebe aber 
große qualitative Unterschiede. Allerdings sei das 
Testergebnis nicht das Endergebnis und bedürfe 
noch einer entsprechenden Interpretation. Sofern 
das Testergebnis nicht qualitativ gesichert sei und 
allein im Raum stehe, sei auch die Aussagekraft 
nicht abgebildet. Die von Patienten ermittelten Er
gebnisse seien daher kritisch zu betrachten. Im 
Ringversuch sei dort eine deutlich größere Streu
ung der Ergebnisse als bei laboratoriumsmedizini
schen Untersuchungen zu erkennen. 

Abg. Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) möchte von Stephan Feldmann und 
Dr. Christian Deindl wissen, in welcher Form die 

Vergütungsausgestaltung vorgenommen werden 
müsse, um finanzielle Fehlanreize im Erstattungs
systemen auszuschließen.  

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) sagt, 
grundsätzliche komme der Anreizneutralität hohe 
Bedeutung zu. Die Vortestwahrscheinlichkeit sei 
maßgeblich für die Zuverlässigkeit des Tests, so
dass die Zielgenauigkeit der Veranlassung unmit
telbaren Einfluss darauf habe. In der vertragsärztli
chen Versorgung sei der Regelfall, dass der veran
lassende Arzt keinen finanziellen Nutzen habe, 
sondern über den Wirtschaftlichkeitsbonus eher 
den Nutzen einer sparsamen Verordnung sehe und 
die Labore auch keinen Einfluss auf die Ausgestal
tung der Leistung haben sollten. Labore müssten 
aber beratend tätig werden und die Expertise zur 
Verfügung stellen können. Dies müsse hier und 
auch in anderen Leistungsbereichen umgesetzt 
werden. 

Dr. Christian Deindl (APS - Aktionsbündnis Pati
entensicherheit) schlägt eine bedarfsgerechte Indi
kation vor. Für den Test müsse also ein Grund vor
handen sein und er müsse leitliniengetreu durchge
führt werden, sodass Mehrfachuntersuchungen ver
hindert würden. Deswegen plädiere man auch für 
die ePA. Darüber hinaus müssten Risikofaktoren 
und auch Befunde der Patienten vorliegen. Hier 
funktioniere die Übermittlung noch nicht ausrei
chend. Zudem müsse eine Feedback- bzw. Rück
meldefunktion geschaffen werden. Wenn man dies 
so umsetze, finanziere sich das System durch Ver
meidung überflüssiger Befunderhebungen und Un
tersuchungen bei gleichzeitig qualitativ hochwerti
gen und indikationsrichtigen Untersuchungen im 
Wege der Gegenfinanzierung selbst. 

Abg. Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) kommt auf die zuvor erwähnte Bedeutung 
der Vortestwahrscheinlichkeit zu sprechen und 
fragt Dr. Anja Keßler inwiefern digitale Gesund
heitsplattformen Fragen von Vortestwahrschein
lichkeiten und Laienedukation verbessern könnten. 

Dr. Anja Keßler (Stiftung für Pathobiochemie und 
Molekulare Diagnostik, Referenzinstitut für Bioana
lytik) befindet, die Digitalisierung und das Spei
chern von Daten seien eine Chance zur 
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Vermeidung von Mehrfachanalysen. Wichtig sei, 
dass unabhängig davon, wer auf die Daten Zugriff 
habe, die gleichen Schlussfolgerungen gezogen 
werden könnten. Dies sei nur möglich, wenn die 
Werte auf Qualitätsnormen zurückgeführt werden 
könnten und eine Vergleichbarkeit bestehe. 

Abg. Kristine Lütke (FDP) spricht die im Bewer
tungsausschuss zur Vergütung labormedizinischer 
Leistungen geplante Absenkung im EBM bei der 
Kostenerstattung an. Sie bittet Dr. Michael Müller 
um Ausführungen zu dadurch entstehenden Aus
wirkungen auf die Laborarbeit. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) führt als positive Aspekte des Be
schlusses die Innovationsförderung durch Pauscha
len für die Digitalisierung sowie die Verbesserung 
des Probetransportes zur Sicherung der flächende
ckenden Versorgung an. Als Schattenseite sehe er 
die Senkung der Kostenerstattung um neun Prozent 
ohne eine kalkulatorische Grundlage. Er sei zuver
sichtlich, dass bis zum Gültigwerden des Beschlus
ses am 1. Januar 2025 noch Verbesserungen er
reicht werden könnten. Ab einem gewissen Punkt 
müsse man sich die Frage stellen, ob dies noch im 
Sinne der Gesellschaft sei. Die ePA helfe dabei, Ef
fizienzreserven zu heben. Außerdem spiele die In
dikationsqualität eine große Rolle, dazu sei auf 
Bundesebene eine interdisziplinäre Gruppe bei der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung eingesetzt 
worden.  

Abg. Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) richtet seine 
Frage an Frau Dr. Anja Keßler und möchte wissen, 
welche Ansatzpunkte sie aktuell bei modernen Ver
fahren zur Verbesserung des Gesundheitssystems 
sehe und bei welchen Krankheitsbildern das Ver
besserungspotenzial am höchsten sei bzw. die Pati
entinnen und Patienten besonders profitieren könn
ten. 

Dr. Anja Keßler (Stiftung für Pathobiochemie und 
Molekulare Diagnostik, Referenzinstitut für Bioana
lytik) sagt, einige der neuen Verfahren seien bereits 
angesprochen worden. Es sei ein gewisser Spagat 
zwischen Themen wie molekulardiagnostischen 
Untersuchungen und solchen wie Point-of-Care-Ge
räte. Bezüglich der zweiten Frage übergibt sie an 

Dr. Michael Müller. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) vermutet, es werde auch bei Innovati
onen darauf ankommen, Tumorerkrankungen in 
den Griff zu bekommen. Dort bestehe sehr großes 
Potenzial. Bei den klassischen Themen spiele die 
Frage der Effizienz mit Blick auf finanzielle Ausga
ben eine Rolle. Hier sei die Versorgung in der Flä
che das Wesentliche. 

Abg. Dr. Christina Baum (AfD) thematisiert die ver
schiedenen Testvorgaben im Zusammenhang mit 
der Corona-Infektion und stellt die Frage, ob der 
PCR-Test wirklich geeignet gewesen sei. Sie hinter
frage die Grundlage der Teststrategie und die mög
lichen Auswirkungen auf Grundrechte, insbeson
dere bei Kindern. Sie regt an, alternative Testme
thoden zu prüfen und fragt, ob die Laborärzte dies 
hätten kritisieren können und was verbessert wer
den könne. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) stellt klar, der PCR-Test sei für die Di
agnose das Mittel der Wahl gewesen. Die Qualitäts
sicherung in Deutschland sei im internationalen 
Vergleich herausragend hoch gewesen. PCR-Tests 
seien auch im Vergleich mit anderen Testmethoden 
das einzig richtige Verfahren. Dies gelte auch für 
die Diagnose einer Infektionserkrankung, die so
wohl kurativer als auch medizinisch-ärztlicher Na
tur sei. Davon abzutrennen sei die epidemiologi
sche Fragestellung, bei der auch die Antigentests 
eine Rolle gespielt hätten, um flächendeckend  
Awareness zu schaffen. Es seien dazu wöchentlich 
Daten erhoben und Empfehlungen an die Fachgre
mien gegeben worden.  

Abg. Dr. Christina Baum (AfD) stellt diesbezüglich 
die Nachfrage, ob die Wiederholung der Zyklen bei 
PCR-Tests nicht kritisch hätte hinterfragt werden 
müssen. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) sagt, es habe klare Empfehlungen auf 
der Internetseite des Robert Koch-Instituts (RKI) 
und Vorgaben für die Ringversuche gegeben. Es 
seien auch Probenmaterialen zur Herstellung einer 



  
 

Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 106. Sitzung 
vom 15. Mai 2024 

Seite 12 von 22 

 
 

Vergleichbarkeit der PCR-Zyklen mit der Virus
menge in dem Material entwickelt und von den 
Herstellern festgelegt worden, bei welcher Zyklus
zahl ein Ergebnis als grenzwertig, negativ, implau
sibel oder positiv zu bewerten sei. Dies sei in der 
medialen Öffentlichkeit häufig missverstanden 
worden.  

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke) möchte 
von Dr. Christian Deindl wissen, wie mit IGeL-Leis
tungen in Form von anlasslosen Tests, die oft mit 
Überdiagnostik oder falschen Testergebnisse ein
hergingen, umzugehen sei. 

Dr. Christian Deindl (APS - Aktionsbündnis Pati
entensicherheit) erklärt, die Individuelle Gesund
heitsleistungen (IGeL) seien ursprünglich zur Ent
lastung der GKV gedacht gewesen. Untersuchungen 
mit pathologischem Befund seien teilweise auch 
bezahlt worden, inzwischen werde das mit Kosme
tik und Lifestyle vermischt. Wichtig sei es, die 
Menschen dahingehend aufzuklären und Ärztinnen 
und Ärztinnen zu sensibilisieren, solche Leistun
gen nicht erbringen. Wenn man einen kassenärztli
chen Sitz habe und das SGB V vertrete, müsse man 
auch die Patienten schützen.  

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke) fragt Ste
phan Feldmann, ob es aus seiner Perspektive Evi
denzen dafür gebe, dass mit zusätzlicher Diagnostik 
Geld gespart werden könne. 

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) verneint 
dies. 

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke) wendet 
sich an Dr. Michael Müller und führt aus, Diagnos
tik im Vorfeld komme oft mit dem Anspruch ein
her, Responder oder Verträglichkeit zuverlässig 
vorhersagen zu können. Sie fragt, ob Tests dies si
cher nachweisen können müssten. 

Dr. Michael Müller (ALM - Akkreditierte Labore in 
der Medizin) antwortet, die Tests wiesen mit einer 

 
1 Anlage: Stellungnahme Dr. Mirjam Jenny  
(Ausschussdrucksache 20(14)200) 

bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmte Dinge 
nach. Dies helfe sehr bei der Stratifizierung und der 
Risikoeinschätzung hinsichtlich der Erfolgschan
cen einer Therapie. 

Tagesordnungspunkt 2 

Fachgespräch zum Stand der Errichtung eines 
Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in 
der Medizin (BIPAM) 

Selbstbefassung S-20(14)127 

Dr. Mirjam Jenny (Universität Erfurt, Institute for 
Planetary Health Behaviour (IPB)) führt ein, als Ver
haltenswissenschaftlerin begreife sie ein neues 
Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit dann als 
große Chance, wenn es Daten für Taten erhebe, mit
tels denen das Gesundheitsverhalten verstanden 
und verändert werden könne, und die Planung der 
darauffolgenden Taten unter einem Dach vereine. 
Es müssten Maßnahmen entsprechend kommuni
ziert werden und eine Trennung zwischen Gesund
heits- und politischer Kommunikation erfolgen. 
Um durch klug gesetzte Rahmenbedingungen das 
Verhalten der Menschen zu ändern, müsse das Ver
halten anhand von Verhaltensdaten aus groß ange
legten Studien verstanden werden. Die Daten und 
die Planung müssten unter einem Dach stattfinden, 
um daraus einen Kreislauf inklusive Intervention 
und Evaluation zu entwickeln. Diese Arbeitsweise 
sei auch in der Weltgesundheitsorganisation ver
einbart worden und erfordere, dass die verantwort
lichen Personen ausreichende Entscheidungs- und 
Kommunikationskompetenzen hätten. Kommuni
kation müsse von Anfang an mitgedacht werden. 
Eine eigene Behörde biete die Chance, diese Ar
beitsweise als Grundlage in der gesamten Organisa
tion zu verankern. Im Unterschied zur politischen 
Kommunikation, die Ziele und Strategien bein
halte, liefere die Gesundheitskommunikation Fak
ten und ziele darauf ab, Menschen durch Wissen 
zu einem Handeln zu bewegen. Dafür benötige sie 
ergebnisoffene Forschung und politisch unabhän
gige Kommunikation.1 

Prof. Dr. Susanne Moebus (Universitätsklinikum 
Essen) weist darauf hin, sie spreche nicht als Mit
glied des Expertenrates für Gesundheit und 
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Resilienz beim Bundeskanzleramt, sondern als Pro
fessorin einer medizinischen Fakultät und Mitglied 
des Zukunftsforums. Vorab merkt sie an, die Vor
stellung des Ministers von einer Vorbeugemedizin 
weiche deutlich von international anerkannten 
Konzepten zu Öffentlicher Gesundheit – in 
Deutschland Public Health genannt – ab. Anstatt 
die dringend benötigte Stärkung und Neuausrich
tung von Public Health vorzunehmen und etwa die 
vom Zukunftsforum vorgestellten Eckpunkte umzu
setzen, sei das geplante Bundesinstituts für Präven
tion und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) rück
schrittig und stehe im Widerspruch zu aktuellen 
Bedarfen und beispielsweise der Ottawa-Charta, 
die Deutschland auch mittrage. Außerdem wider
spreche das BIPAM den im Koalitionsvertrag ver
einbarten Zielen, nach denen die kritisierte Bun
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
in ein Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit 
umgewandelt werden und das RKI wissenschaft
lich ungebunden arbeiten sollte. Datengewinnung 
und -bereitstellung seien jedenfalls auch zur Evi
denzgenerierung und für Gesundheits- und Präven
tionsmaßnahmen erforderlich. Zur Kommunikation 
merkt sie noch an, die unterschiedlichen Lebens
welten, Zugehörigkeiten und Verhältnisse müssten 
berücksichtigt werden. Im Bereich der Gesund
heitsförderung und Prävention müsse ein ressort
übergreifendes Kompetenzzentrum zur Strategie
entwicklung etabliert werden.2  

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) bewertet 
die im Koalitionsvertrag vereinbarte Stärkung von 
Public Health, Koordination von Öffentlichem Ge
sundheitsdienst (ÖGD) und Gesundheitskommuni
kation sowie die Unabhängigkeit des RKI als posi
tiv. Der Referentenentwurf vom Oktober 2023 stoße 
insbesondere bei dem Ansatz zu Health in All Poli
cies auf breite Zustimmung, an manchen Punkten 
gebe es jedoch Schwierigkeiten. Zum einen sei der 
Name mit dem Wort „Aufklärung“ nicht mehr zeit
gemäß. Der alleinige Fokus auf Prävention in der 
Medizin gehe in die falsche Richtung und müsse 
die Breite der gesellschaftlichen Verhältnisse erfas
sen. Zweiter Punkt sei die kontrovers diskutierte 
Überführung der Abteilung 2 aus dem RKI in das 
BIPAM aufgrund der Sorge, der gut entwickelte 

 
2 Anlage: Stellungnahme Prof. Dr. Susanne Moebus 
(Ausschussdrucksache 20(14)199) 

Bereich der Gesundheitsberichterstattung könne 
dadurch substanziell geschwächt werden. Bär
bel Kurth, die ehemalige Leiterin der Abteilung für 
Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring am 
RKI, habe in den Zweitausender Jahren sehr gute 
Arbeit geleistet und durch die Finanzierung durch 
verschiedene Bundesministerien und Länder die 
Einrichtung auf eine breite Basis gestellt. Diese 
Struktur könne nicht so einfach überführt werden. 
Generell sei zu hinterfragen, ob ein eigenständiges 
Institut neben dem RKI sinnvoll sei. Vielmehr sei 
ein unabhängiges Institut innerhalb des RKI denk
bar.3 

Prof. Dr. Elisabeth Pott (ehemalige Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)) gibt an, sie habe vor neun Jahren die BZgA, 
die oft kritisiert worden sei, verlassen. In der Ver
gangenheit seien durch Kommunikation im Bereich 
der Prävention jedoch Erfolge erzielt worden, zum 
Beispiel durch die HIV-Kampagne. Die Strategie sei 
daten- und faktenbasiert gewesen und evaluiert 
worden. Diese Evaluation müsse auch zukünftig 
weitergeführt und forscherisch weiterentwickelt 
werden. Die BZgA habe einen großen Anteil an der 
Entwicklung der Evaluationsstrategie gehabt und 
wesentlich zur Qualitätssicherung beigetragen. 
Kommunikation über Krankheiten dürfe sich nicht 
nur auf übertragbare Krankheiten beschränken, 
sondern müsse alle Krankheiten und Themenfelder 
erfassen. Dies gelingen nur durch interdisziplinäre 
Arbeit verschiedener Berufsgruppen und eine ge
meinsame Strategieentwicklung. Dabei müssten 
auch die Gesundheitsämter als Teil der Kommunal
verwaltung und die Zivilgesellschaft eingebunden 
werden.  

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) erklärt, das 
Vorhaben zur Gründung des BIPAM sei aufgrund 
der unterentwickelten Public Health-Struktur in 
Deutschland auf große Zustimmung gestoßen. Das 
Institut sei für drei Felder erforderlich: für die 
nichtmedizinische Prävention und Gesundheitsför
derung, die der BZgA nach der Aids-Kampagne 
verloren gegangen sei, für die Risikokommunika
tion, die zu Corona-Zeiten nicht gut gelaufen sei 

3 Anlage: Stellungnahme Prof. Dr. Raimund Geene 
(Ausschussdrucksache 20(14)198) 
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und für die zersplitterte Public Health-Landschaft, 
die ein organisiertes Zentrum benötige. Keinesfalls 
dürfe die Forschung in übertragbare und nicht 
übertragbare Krankheiten getrennt werden, da diese 
bei der Entstehung und Übertragung viele Über
schneidungen hätten. Das RKI habe eine exzellent 
funktionierende Forschungs- und Kommunikati
onsstruktur, die man durch Abtrennung der Abtei
lung 2 nicht zerschlagen dürfe. Die Trennung sei 
ihm unbegreiflich, sie sei sachfremd und stoße 
auch international auf Unverständnis.4 

Abg. Nezahat Baradari (SPD) bittet Prof. 
Dr. Raimund Geene um weitere Ausführungen zu 
seiner Aussage, dass das neue Bundesinstitut als 
autonome Einrichtung direkt beim RKI angesiedelt 
werden solle. 

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) führt 
aus, statt einer Zersplitterung und Neusortierung 
sei eine Fusionierung aufgrund der Überschneidun
gen von RKI und BZgA zielführender. Die geplante 
Zersplitterung führe zur Verunsicherung und 
könne, wie Prof. Dr. Rolf Rosenbrock in einer Fach
zeitschrift ausgeführt habe, den Public Health-Dis
kurs um zehn bis 15 Jahre zurückwerfen. Die BZgA 
in das RKI einzuverleiben, erfordere eine hohe Au
tonomie für die BZgA, da es immer noch eine an
dere Fachlichkeit betreffe und die Qualitätssiche
rung zur Datengenerierung sichergestellt werden 
müsste. Ein Erfolgsmodell sei beispielsweise das 
Nationale Zentrum Frühe Hilfen, bei dem man 
durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Mi
nisterien die Autonomie und Fachlichkeit gestärkt 
habe. 

Abg. Nezahat Baradari (SPD) fragt Prof. Dr. Rolf 
Rosenbrock bezüglich der von ihm kritisierten 
Trennung zwischen übertragbaren und nicht über
tragbaren Krankheiten, welche Verbesserungen er 
sich konkret wünsche. 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) äußert, beim 
RKI sehe er, abgesehen von besserer 

 
4 Anlage: Stellungnahme Prof. Dr. Rolf Rosenbrock 
(Ausschussdrucksache 20(14)197) 

Ressourcenausstattung, kein Verbesserungspoten
zial. Was sich dort die letzten Jahre entwickelt 
habe, sei einfach gut. Die Unterscheidung zwischen 
übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten 
sei nicht sinnvoll, weil die Faktoren für die Verur
sachung und auch die Präventionsmethoden über
wiegend gleich seien. Sinnvoll sei vielmehr eine 
Trennung zwischen Datenerhebung und großen 
epidemiologischen Studien einerseits und Anwen
dungsforschung andererseits. Er stimme Prof. Dr. 
Raimund Geene zu, eine solche Institution benötige 
eine gewisse Autonomie und Unabhängigkeit. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) möchte von 
Prof. Dr. Raimund Geene wissen, wie sich nach sei
ner Ansicht das BIPAM in seiner strategischen Aus
richtung von den bisherigen Aufgaben des RKI und 
der BZgA unterscheide und inwiefern das BIPAM 
Lücken fülle oder Erweiterungen vornehme. 

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) gibt an, 
die BZgA habe sich bei der Gesundheitskommuni
kation bewährt und hohe Kompetenzen entwickelt. 
Der Koalitionsvertrag sehe als neue Aufgaben die 
Public Health-Koordination und die Harmonisie
rung der ÖGDs vor. Hier gebe es aufgrund der un
terschiedlichen Landesgesetze keine einheitliche 
Struktur. Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen habe 
es beispielsweise geschafft, das Durcheinander der 
unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen durch 
eine Verwaltungsvereinbarung aufzuheben. Beim 
BIPAM sei bisher noch nicht ersichtlich, wie die 
Kommunikation zwischen Bund und Ländern aus
sehen solle und wie die weiteren Akteure einge
bunden würden. Bei hochrangig gut strukturierter 
Ansiedlung könne es jedoch einen hohen Mehrwert 
haben. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) erkundigt sich 
bei Prof. Dr. Raimund Geene nach seiner Meinung 
zur Trennung zwischen übertragbaren und nicht 
übertragbaren Krankheiten.  

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) befindet 
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die Trennung nicht für sinnvoll. Diese sei auch in
ternational nicht üblich. Gerade übertragbare 
Krankheiten träten dort auf, wo Menschen vulnera
bel aufgrund anderer Vorbelastung durch nicht 
übertragbare Krankheiten seien. Dies habe sich zum 
Beispiel auch bei Corona gezeigt. Eine Trennschärfe 
sei nicht umsetzbar und würde zu Diskussionen 
hinsichtlich der Übertragbarkeit führen. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) fragt zu der in 
der Stellungnahme angesprochenen Fokussierung 
der Rechtsaufsicht und Einschränkung der Fach
aufsicht, wie dies umgesetzt werden solle und was 
in diesem Zusammenhang die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit bedeute. 

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) antwor
tet, dies sei ein großes Dilemma aufgrund der Ab
hängigkeit von einzelnen Referaten in den Ministe
rien. Wo es möglich sei, müssten Handlungsfelder 
breiter und die Fachlichkeit über verschiedene Mi
nisterien größer aufgestellt werden als der politi
sche Durchgriff. Es gebe auch Studien dazu, wie 
nachgeordnete Behörden in ihrer Fachlichkeit 
freier werden könnten – er könne Quellen nach
reichen. Beispiele seien die KISS-Studien oder das 
Nationale Zentrum Frühe Hilfen. Ein Aspekt sei da
bei die Stärkung der Rechtsaufsicht und die Über
tragung der Fachaufsicht auf Gremien, die die Ar
beit aus fachlicher Sicht begleiteten. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU) bittet um 
Nachreichung der Studien. 

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) fragt Dr. Mirjam Dr. Jenny, ob es aus wissen
schaftlicher Perspektive Verbesserungspotenzial bei 
der Prävention gebe und welche Rolle das BIPAM 
spielen könne. Sie könne auch gerne zwischen Ver
hältnis- und Verhaltensprävention differenzieren. 

Dr. Mirjam Jenny (Universität Erfurt, Institute for 
Planetary Health Behaviour (IPB)) führt aus, Ver
hältnis- und Verhaltensprävention könnten in der 
Praxis nicht klar getrennt werden. Es müsse sowohl 
auf Systemebene als auch auf individueller Ebene 
das Verhalten besser verstanden werden, hier sei 

Deutschland in der systematischen Erhebung von 
Verhaltensdaten nicht gut aufgestellt. Das RKI ar
beite qualitativ sehr hoch und habe auch in der 
Pandemie eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die 
Verhaltenswissenschaft gebe keine direkte Antwort 
darauf, wie Prävention und Gesundheitskommuni
kation gestärkt werden könnten. Essenziell sei es 
aber, verhaltenswissenschaftlich zu denken und 
Gesundheitskommunikation datenbasiert zu entwi
ckeln. Die Verantwortung dafür müsse möglichst 
hoch angesiedelt werden. Anschließend müsse die 
Kommunikation stattfinden und die Maßnahmen 
von Anfang an so entwickelt werden, dass sie die 
Menschen auch erreichten. 

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) fragt Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, was ein Bun
desinstitut mitbringen müsse, damit die Zusam
menarbeit mit dem ÖGD auf Länderebene funktio
niere, da diese dem Landesrecht unterstünden. 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) antwortet, 
der ÖGD müsse die Anforderungen bezüglich Infor
mationen, Daten und Evaluationsmethoden formu
lieren. Beim neuen Institut dagegen brauche es eine 
zuständige Stelle für die Bedürfnisse des ÖGD.  

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN fragt Prof. Dr. Susanne Moebus, was sie genau 
mit dem zuvor erwähnten Rückschritt in dem Falle 
meine, dass das Bundesinstitut nicht den Health in 
all Policies-Ansatz verfolge. 

Prof. Dr. Susanne Moebus (Universitätsklinikum 
Essen) gibt an, dies sei aufgrund der noch nicht be
kannten Struktur schwer zu sagen. Es sei auf jeden 
Fall notwendig, eine Verbindung zu den anderen 
Ressorts zu schaffen und die Bedarfe in den einzel
nen Bereichen zu berücksichtigen. Dies betreffe 
Punkte wie Umsetzungsmaßnahmen und Risikofak
toren. Es müssten Interventionen und Ressourcen
einsatz ressortübergreifend geplant werden. 

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) wendet 
sich an Prof. Dr. Elisabeth Pott und fragt, inwiefern 
die Präventionserfolge und die Erfahrungen der 
BZgA wie zum Beispiel im Bereich HIV auf andere 
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Aufgabenbereiche übertragbar seien und wie eine 
reibungslose Fortsetzung ermöglicht werden könne. 

Prof. Dr. Elisabeth Pott (ehemalige Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)) antwortet, diese Punkte seien übertragbar. 
Gerade die Zusammenarbeit mit der Zivilgesell
schaft sei sehr wichtig und die Produkte, die im 
Anschluss evaluiert würden, müssten über die Bil
dung von Netzwerken entsprechend platziert wer
den. Man müsse mit den Personen kommunizieren, 
die die Kampagnen auch zielführend einsetzen und 
kommunizieren könnten. Schulen seien vor allem 
an sozialen Brennpunkten ebenfalls ein wesentli
cher Ansatzpunkt, um junge Leute unabhängig von 
sozialer Herkunft zu erreichen. Dabei sei zu beach
ten, dass junge Leute auch nur mit neuen Metho
den erreichbar seien. Beispielsweise habe es in 
Hannover eine Kooperation mit einem Kino gege
ben, das Schulen eingeladen und im Foyer des Ki
nos den Austausch mit den Gesundheitsämtern er
möglicht habe. Im Bereich der Ernährung reiche es 
nicht aus, ausschließlich darüber zu berichten, son
dern es müssten aktiv Maßnahmen unternommen 
werden wie beispielsweise Einkäufe auf regionalen 
Märkten. Solche Punkte müsse ein gutes Bundesin
stitut erfüllen können. 

Abg. Kristine Lütke (FDP) fragt Prof. Dr. Raimund 
Geene mit Blick auf den ÖGD-Pakt, wie der ÖGD 
zukünftigen auch von Vereinbarungen zwischen 
Bund und Ländern hinsichtlich Personalausstat
tung und neuen digitalen Anwendungen profitieren 
könne.  

Prof. Dr. Raimund Geene (Berlin School of Public 
Health, Alice Salomon Hochschule Berlin) erklärt, 
der ÖGD habe schon vor der Pandemie über die Ge
sundheitsministerkonferenz (GMK) ein beispielge
bendes Leitbild für den ÖGD formuliert und den 
Prozess von unten initiiert. Wünschenswert sei 
nun, dies zum Beispiel als Verwaltungsvereinba
rung zwischen Bund und Ländern festzuschreiben 
und damit eine verbindliche Zusammenarbeit zu 
verankern und auch die entsprechenden Mittel zu 
sichern. Es sei Verbindlichkeit notwendig, weil vie
les aus dem ÖGD-Pakt bereits verpufft sei. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD) gibt an, aus den bishe
rigen Aussagen wenig Begeisterung für das BIPAM 
herauszulesen. Er fragt Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, 
ob er im aktuellen Planungsstand positive Ansätze 
sehe, die dringend weiterverfolgt werden sollten. 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) stimmt zu, 
dass in der Fachwelt noch wenig Begeisterung herr
sche. Der letzte Referentenentwurf von Ende 2023 
enthalte einige grundsätzlich gute Punkte wie Prä
ventionsforschung und Präventionsdurchführung. 
Der Name der Institution bezeichne jedoch das Ge
genteil des geplanten Vorhabens und sei unsinnig. 
Fachlich sei die Trennung zwischen übertragbaren 
und nicht übertragbaren Krankheiten nicht tragbar. 
Darüber hinaus fehle es an weiteren Aspekten wie 
zum Beispiel lebensweltorientierter Prävention, 
Kampagnen, Gesundheitskommunikation etc. Bei 
wohlwollendem Lesen des Referentenentwurfs lie
ßen sich jedoch einige gute Punkte finden. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD) wendet sich an Prof. 
Dr. Elisabeth Pott mit der Frage, ob sie bei der ge
planten Auflösung der BZgA gewisse Dinge sehe, 
die verhindert werden müssten.  

Prof. Dr. Elisabeth Pott (ehemalige Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)) stellt klar, es könne keine BZgA oder ein 
BIPAM innerhalb des RKI geben. Es bedürfe eines 
getrennten Institutes, um zu vermeiden, dass eine 
Person lediglich auf Grundlage von Daten, jedoch 
ohne Kenntnisse im Bereich der Kommunikation 
und Prävention zum Chef des Institutes ernannt 
werde. Daher müssten dies zwei verschiedene In
stitute und Personen sein, die aber, wie Dr. Mirjam 
Jenny schon geäußert habe, hoch angesiedelt sein 
müssten. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD) erkundigt sich bei 
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, inwiefern nach der aktu
ellen Konstruktion überhaupt die Möglichkeit einer 
unabhängigen Arbeit des BIPAM bestehe oder wie 
diese erreicht werden könne.  

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) erläutert, bei 



  
 

Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 106. Sitzung 
vom 15. Mai 2024 

Seite 17 von 22 

 
 

einer Finanzierung durch den Staat entstehe bereits 
ein gewisser Einfluss. Dieser könne jedoch formal 
verhindert werden, zum Beispiel durch eine kluge 
Kombination von Rechts- und Fachaufsicht. Der 
Bund könne etwa nur die Rechtsaufsicht ausüben, 
die Wissenschaft bleibe dadurch autonom. Ob dies 
funktioniere, werde die Praxis zeigen. Er habe Ver
trauen in die demokratische Kommunikation.  

Abg. Ates Gürpinar (Gruppe Die Linke) kommt auf 
die Unterscheidung zwischen Verhältnisprävention 
und Verhaltensprävention zu sprechen und fragt 
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, was ein solches Bundes
institut brauche, um tatsächlich eine politikfeld
übergreifende gesundheitliche Gestaltung von Le
bensbedingungen zu schaffen. 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband) erläutert, es 
gebe zwischen Verhältnisprävention und gesund
heitlicher Gestaltung von Lebensbedingungen ei
nen großen Unterschied. Letzteres sei kausale The
rapie, müsse Einkommensspreizung vermindern 
und läge außerhalb des Spektrums der Gesund
heitspolitik. Bei der Verhältnisprävention würden 
die aus der Ungleichheit resultierenden Belastun
gen nur kompensiert, nicht beseitigt. Dabei sei die 
Ottawa-Charta von 1968 zur Lebensweltprävention 
maßgeblich. Es gehe darum, auf Basis der authenti
schen Interessen und Bedürfnisartikulation den 
partizipativen Prozess bedürfnisorientiert zu gestal
ten. Dies führe am Ende zur Stärkung des Selbstbe
wusstseins und des Selbstwirksamkeitserlebens 
und dadurch zur verbesserten Verankerung in sozi
alen Netzen. Dies seien die zentralen Gesundheits
ressourcen und Voraussetzungen, um das eigene 
Verhalten an die gesundheitlichen Notwendigkei
ten anzupassen. Die Lebensweltprävention, die für 
nur 200 Millionen Euro von den Kassen und von 
vielen Gesundheitsämtern und im Prozess, im Pro
gramm Soziale Stadt, betrieben werde, sei der Inter
ventionstyp, der diskriminierungsfrei Verhaltens- 
und Verhältnisprävention aufs Beste miteinander 
verschränke und deshalb das Mittel der Wahl sei, 
um bedingte Ungleichheiten von Gesundheitschan
cen zu vermindern. Die Methodenentwicklung, Be
darfsermittlung, Qualitätssicherung und Evaluation 

 
5 Anlagen: Berichte des BMG (Ausschussdrucksa
chen 20(14)195) und 20(14)zu195) 

seien die zentralen Aufgaben dieser Bundesinstitu
tion, da auf diesem Gebiet noch nichts vorhanden 
sei. 

Tagesordnungspunkt 3 

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Stephan 
Brandner, Tobias Matthias Peterka, weiterer Abge
ordneter und der Fraktion der AfD 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Coronavi
rus – Fehleranalyse und Entwicklung besserer 
Handlungsansätze für künftige Pandemien“ 

BT-Drucksache 20/11137 

Abg. Martin Sichert (AfD) führt den Antrag seiner 
Fraktion ein und beantragt die Durchführung einer 
öffentlichen Anhörung.  

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der CDU/CSU sowie 
der Gruppen Die Linke und BSW, den Antrag auf 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum 
Antrag auf Drucksache 20/11137 abzulehnen. 

Tagesordnungspunkt 4 

a) Vor- und Nachbericht zum Informellen Treffen 
der EU-Gesundheitsministerinnen und  
EU-Gesundheitsminister am 23. und 24. April 
2024 in Brüssel 

Selbstbefassung S-20(14)1285 

b) Bericht der Bundesregierung zur Weiterent
wicklung und Umsetzung von Maßnahmen, um 
Antimikrobielle Resistenzen (AMR) zu bekämpfen 

Selbstbefassung S-20(14)129 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) führt zu Tagesordnungspunkt 4b 
aus, die Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen 
habe eine sehr hohe Priorität für die Bundesregie
rung, weshalb das Bundeskabinett die Deutsche 
Antibiotika-Resistenzstrategie (DART) mit bis zum 
Jahr 2030 erreichenden Zielen verabschiedet habe. 
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Die Strategie verfolge einen One Health-Ansatz und 
sei gemeinsam mit diversen Ministerien erarbeitet 
worden, die jeweils auch ergänzende Aktionspläne 
entwickelt hätten. Der Aktionsplan des Bundesmi
nisteriums für Gesundheit (BMG) sehe konkrete 
Maßnahmen bis 2025 inklusive fortlaufender Be
richterstattung zur Zielerreichung vor. Nach schwe
dischem und britischem Vorbild sei auch die Posi
tion einer AMR-Botschafterin eingerichtet worden, 
die zum 1. Februar 2024 mit Dr. Muna Abouzin be
setzt worden sei. Sie werde in internationalen Pro
zessen zu dem Thema die deutsche Position ein
bringen und weltweite Kooperationen unterstützen. 
Auch das Thema Daten sei sehr wichtig, diese wür
den auf lokaler Ebene zur Anpassung der Verord
nungspraxis und auf nationaler Ebene zur Erfolgs
messung dringend benötigt. Insgesamt solle die 
Surveillance von Resistenzen gestärkt werden, wes
halb eine Verpflichtung zur Weiterleitung an die 
vorhandenen Surveillance-Systeme des RKI geprüft 
werde. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern 
auch in der Fachwelt bestehe Bedarf für Informatio
nen zu AMR und den Ursachen, um entsprechende 
Maßnahmen zur Prävention ermitteln zu können. 
Das BIPAM werde Informationsangebote der BZgA 
mit den fachlichen Informationen des RKI verzah
nen und die Zusammenarbeit stärken, um das Wis
sen in der Bevölkerung zu verbessern. Die Zusam
menhänge bei der Resistenzentstehung und -weiter
gabe seien sehr komplex, weshalb nach dem ersten 
Workshop im März 2023 im November 2024 im 
Rahmen der Welt-Antibiotika-Woche eine weitere 
ressortübergreifende Veranstaltung stattfinden 
solle. Im Veterinärsektor liege der Schwerpunkt 
weiterhin darauf, den Antibiotikaeinsatz in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung auf das therapeu
tische Minimum zu beschränken. Neben dem be
reits bestehenden Antibiotikaminimierungskonzept 
sei nunmehr die Erweiterung der restriktiven Rege
lungen auf bestimmte Anwendungen von Antibio
tika in der Veterinärmedizin, die für die Therapie 
von Menschen besonders wichtig seien, geplant. Im 
Umweltbereich liege der Schwerpunkt auf der Wei
terentwicklung von Monitoring-Konzepten zur Er
fassung von Antibiotikaeinträgen und -resistenzen 
und der Entwicklung von Konzepten zur Bewer
tung des Verbreitungsrisikos über die Umwelt. 
BMG und RKI sowie das Bundesinstitut für Risiko
bewertung und das Bundesamt für Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit beteiligten sich 
an Arbeitspaketen zum sachgerechten 

Antibiotikaeinsatz. Die EU-Kommission unterstütze 
die Mitgliedstaaten über vier Jahre mit 50 Millio
nen Euro bei der Umsetzung nationaler AMR-Akti
onspläne. Deutschland setze damit auch seine Ver
pflichtungen aus der G7-Präsidentschaft und der 
Verabschiedung der EU-Ratsempfehlung um, die 
eine Festlegung nationaler Ziele zu Verbrauch und 
Resistenzraten fordere. Die Vorschläge aus der EU-
Ratsempfehlung seien, ergänzt durch die Ziele zur 
Reduktion von Sepsis-Todesfällen und der Häufig
keit von Vancomycin-Resistenzen, übernommen 
worden. Die Ziele seien ambitioniert. Deutschland 
liege bei den MRSA-Raten unterhalb, bei Vancomy
cin-Resistenzen oberhalb des EU-Durchschnitts. 
Letzteres gelte auch für Sepsis-Todesfälle. Eine Ver
pflichtung zu nationalen Zielvorgaben werde der
zeit auch im Kontext der UN High-Level Meetings 
zu AMR diskutiert. Verschiede Stakeholder forder
ten hier die Verankerung in der politischen Dekla
ration. Deutschland nehme durch den Aktionsplan 
bereits eine Vorreiterrolle ein. Ein weiterer Fokus 
liege auf der Begleitung internationaler AMR-Pro
zesse, da sich die Resistenzen grenzübergreifend 
verbreiteten. Der Global AMR Research Develop
ment Hub unterstütze die internationale Koordinie
rung und fördere die Eindämmung von AMR. 
Deutschland habe zahlreiche Fördermaßnahmen 
auf den Weg gebracht, um die Forschung insbeson
dere mit Fokus auf den One Health-Ansatz zu stär
ken und setze sich in internationalen Gremien für 
die Sicherstellung eines nachhaltigen Marktes ein. 
Das BMG werde auf Leitungsebene an zwei sehr 
wichtigen Veranstaltungen, dem UN High-Level 
Meeting und der 4. Ministerkonferenz, teilnehmen 
und dafür werben, dass das Thema international 
weiterhin Aufmerksamkeit bekomme. 

Dr. Muna Abu-Sin (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) stellt sich als erste AMR-Botschaf
terin vor. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD) richtet den 
Blick auf das Thema Tierarzneimittel und fragt, wie 
man sich erkläre, dass Länder wie Schweden, Nor
wegen und Dänemark mit wesentlich weniger Anti
biotikaeinsatz auskämen. Bei DART seien definierte 
Reduktionsziele wünschenswert gewesen. Sie er
kundigt sich zudem nach der Meinung des BMG zu 
dem oft geäußerten Vorschlag, Antibiotika nicht 
mehr in festen Packungsgrößen herauszugeben. 



  
 

Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 106. Sitzung 
vom 15. Mai 2024 

Seite 19 von 22 

 
 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) gibt an, Antibiotika nicht mehr in 
Packungsgrößen herauszugeben sei ein wichtiger 
Punkt. Dies werde auch auf EU-Ebene besprochen. 
Die Weiterentwicklung von Leitlinien sei ebenfalls 
im Sinne der Sicherheit bei der Verordnung durch 
Ärztinnen und Ärzte notwendig. Maßgeblich sei 
auch, dass überflüssige Antibiotika nicht im Ab
wasser landeten. Hinsichtlich der Tierarzneimittel 
könne sie nur rudimentär antworten, da die Kolle
gin aus dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft nicht (BMEL) dabei sein könne. Das 
Minimierungskonzept werde jedenfalls weiter aus
gearbeitet.  

Ines Perea (Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG)) ergänzt, die nordischen Länder hätten ent
sprechend auch die Fleischpreise erhöht bzw. den 
Antibiotikaeinsatz deklariert. Dies sei in Deutsch
land ein schwieriges Thema, müsse aber angegan
gen werden. Man befinde sich hierzu im engen 
Austausch mit dem dafür zuständigen BMEL. 

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU) kommt auf die 
EU-GMK zu sprechen und fragt zum Fachkräfte
mangel. Japan befinde sich in einer ähnlichen Lage 
wie Deutschland. Dort habe man Pflegekräfte aus 
Drittländern angeworben, nutze aber kaum digitale 
und robotische Mittel in der Pflege. Er fragt, ob man 
aus den japanischen Erfahrungen lernen könne. Zu
dem möchte er zum Thema Sicherstellung der Arz
neimittelversorgung wissen, welche konkreten 
Pläne es zur neuen EU-Behörde HERA (Health 
Emergency Preparedness and Response) gebe.  

Dr. Almut Fröhlich (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) gibt an, HERA sei nicht Diskussi
onsgegenstand des informellen Rates gewesen. 
HERA solle aber beispielsweise unterstützend bei 
der Critical Medicines Alliance tätig sein, aller
dings nicht in die Richtung, die Abg. Tino Sorge 
angesprochen habe. 

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU) merkt an, aufgrund 
des Volumens von 1,3 Milliarden Euro und mehre
rer Schwerpunkte, u. a. Antibiotikaresistenzen und 
Bioterrorismus, stelle sich die Frage nach konkre
ten Planungen. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) sagt, alles über die Gespräche zu 
Arzneimittelengpässen, den Critical Medicines Act 
sowie die Critical Medicine Alliance könne im Be
richt nachgelesen werden. Zum Fachkräftemangel 
habe man im Rat unterstrichen, was in Deutschland 
aktuell laufe und geplant sei. Zur Steigerung der 
Attraktivität des Pflegeberufes sei das Pflegekompe
tenzgesetz geplant. Zudem wolle man das Berufs
bild einer Advanced Practice Nurse einführen. Der 
Binnenmarkt jedes EU-Mitgliedstaates sei gewisser
maßen erschöpft, daher habe die Zuwanderung aus 
Drittstaaten im Mittelpunkt der Gespräche gestan
den. Hier müssten u. a. die Anerkennungsverfahren 
beschleunigt werden.  

Heike Hoffer (Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG)) ergänzt zum Aspekt Robotik in der Pflege, 
dieser werde bei der Gesamtbetrachtung der entlas
tenden, nicht aber als spezifischer Ansatzpunkt be
rücksichtigt. Man befinde sich immer wieder im 
Austausch mit Japan, dies sei jedoch kein spezifi
sches Thema. 

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) erkundigt sich bei Dr. Muna Abu-Sin nach 
ihren Top-3-Prioritäten auf ihrer neuen Position als 
AMR-Botschafterin.  

Dr. Muna Abu-Sin (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) führt als erstes das High-Level 
Meeting bei der UN an, bei der politische Deklarati
onen formuliert werden müssten. Aus deutscher 
Sicht müssten ein multisektoraler Ansatz und die 
One Health-Formulierung verfolgt werden. Zudem 
müssten die Implementierung bzw. Umsetzung von 
Aktionsplänen und die entsprechenden Finanzie
rungen thematisiert werden. Hier sei eine überge
ordnete Koordinierung im UN-Bereich denkbar. 
Zielvorgaben zur Messung der erzielten Erfolge und 
anschließenden Rechenschaften seien ebenfalls er
forderlich. 

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) spricht den vom Deutschen Bundestag einge
setzten Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ an, der 
Empfehlungen u. a. zu einer Verbrauchsabgabe zur 
Förderung des Tierwohls mit dem Ziel der Redu
zierung von Antibiotika abgegeben habe. Er 
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erkundigt sich nach der Einschätzung der Bundes
regierung zu den Empfehlungen und nach der Be
deutung der konventionellen Tierhaltung im 
Kampf gegen Resistenzen. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) versichert den hohen Stellenwert 
der Thematik, zuständig sei allerdings das BMEL.  

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) entgegnet, die Idee sei, dass sich alle Ministe
rien mit den Empfehlungen des Bürgerrats ausei
nandersetzten. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) antwortet, das erfolge fach- und 
ressortbezogen. Die Ministerien tauschten sich bei 
regelmäßigen Treffen aus, die Bewertung und Auf
arbeitung werde jedoch fachspezifisch in den je
weiligen Ressorts vorgenommen. 

Abg. Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) gibt zu er
kennen, als Infektiologe freue er sich besonders, 
dass das Thema AMR besondere Aufmerksamkeit 
erfahre. Er möchte wissen, ob die Bundesregierung 
konkrete Ausweitungen und Verbesserungen der 
Förderung und der Rahmenbedingungen für inno
vative Forschung plane.  

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) betont, die Notwendigkeit der 
Maßnahmen zeige sich auch durch die Überarbei
tung des Aktionsplans alle zwei Jahre, die auch die 
Kontrolle der Maßnahmen umfasse.  

Ines Perea (Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG)) ergänzt, das BMG sei neben dem Bundes
ministerium für Bildung und Forschung zuständig 
und habe auch im SGB V Regelungen zu Reser
veantibiotika und deren Ausschluss aus dem AM
NOG-Verfahren eingeführt. Dadurch könnten diese 
auch zu einem höheren Preis eingesetzt werden, 
was auch von einzelnen Unternehmen schon ge
nutzt werde. Ergänzend werde auch über weitere 
Pool-Anreize auf EU-Ebene nachgedacht. Man sei 
sich bewusst, dass weiterhin aktiv daran gearbeitet 
und in innovative Projekte investiert werden 

müsse, zum Beispiel durch Projekte wie GARDP 
(Global Antibiotic Research and Development Part
nership). 

Abg. Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) spricht die 
wichtige Rolle von Diagnostik an und fragt, inwie
fern zum Beispiel Analyseverfahren eine Rolle im 
Kampf gegen AMR spielten. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) antwortet, dies spiele auf dem 
Feld Nummer 3, sachgerechter Antibiotika-Einsatz 
und Labordiagnostik, eine Rolle. Hier sei explizit 
eine Maßnahme zur Stärkung der Diagnostik bakte
rieller Infektionserreger mit Umsetzungszielen vor
gesehen. 

Abg. Jörg Schneider (AfD) sagt, 85 Prozent der An
tibiotikaversorgung fänden im ambulanten Bereich 
statt. Dort könne schnell durch entsprechende 
Tests eine gewisse Handlungssicherheit erreicht 
werden. Durch die Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU (Drucksache 20/8589) habe sich heraus
gestellt, dass noch unsicher sei, welche Tests ver
wendet und auf welche Erreger getestet werden 
solle. Er erkundigt sich diesbezüglich nach dem ak
tuellen Stand.  

Dr. Almut Fröhlich (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) gibt an, dazu derzeit keine Anga
ben machen zu können. Es würden jedoch Tests 
entwickelt und erprobt.  

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) ergänzt, dies sei ein wichtiger 
Punkt insbesondere für die Therapieentscheidung. 
Es gebe im stationären Bereich ein Hygieneförder
programm und ein infektiologisches Förderpro
gramm, im ambulanten Bereich bestehe jedoch 
noch Bedarf. 

Abg. Jörg Schneider (AfD) möchte zur neu gegrün
deten Critical Medicines Alliance wissen, in wel
chen Abständen Beratungen stattfänden und wie 
die Öffentlichkeit über diese informiert werde. 
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PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) sagt, dies betreffe die EU-GMK. 
Sie wisse nicht, in welchen Abständen die Beratun
gen stattfänden. Da die Gründung erst im April 
stattgefunden habe, vermute sie, dass noch eine Ge
schäftsordnung mit entsprechenden Regelungen 
folgen werde. 

Dr. Almut Fröhlich (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) erklärt, das Gremium setze sich 
aus einem Forum und einer Steering-Gruppe zu
sammen. Die Häufigkeit der Beratungen kenne sie 
auch nicht, aber es würden sehr wahrscheinlich 
Regelungen dazu getroffen. Es sei beabsichtigt, im 
vierten Quartal dieses Jahres einen strategischen 
Plan für zukünftige Arbeiten zu veröffentlichen. 

Abg. Ates Gürpinar (Gruppe Die Linke) führt an, in 
Bezug auf Arzneimittelengpässe seien auf 
EU-Ebene öffentliche Beschaffung und nachhaltige 
Preispolitik besprochen worden. Er fragt nach der 
Position der Bundesregierung zu EU-einheitlichen 
Erstattungspreisen und gemeinsamer Beschaffung.  

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) antwortet, vor allem kleinere Mit
gliedstaaten zeigten sich offen dafür. Fakt sei auch, 
dass dies nicht zum deutschen System passe und 
eine staatliche Preisvorgabe oder Preisspanne sehr 
schwer mit dem deutschen System in Einklang zu 
bringen sei. Es werde daher sehr kritisch gesehen. 

Abg. Ates Gürpinar (Gruppe Die Linke) hakt nach, 
ob der Plan der Bundesregierung zu geheimen Er
stattungspreise in Deutschland dem EU-Ziel, glei
chen Zugang zu Arzneimitteln zu fördern, nicht zu
widerlaufe. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) entgegnet, dies sei nicht Teil der 
Gespräche gewesen. 

Abg. Ates Gürpinar (Gruppe Die Linke) fragt, ob 
die Bekämpfung des grauen Pflegemarktes bzw. die 
24-Stunden-Pflege ein Thema gewesen sei. 

PStSn Sabine Dittmar (Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG)) verneint dies. 

Tagesordnungspunkt 5 

Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen  
Bewältigung von Klimarisiken – Schutz der Men
schen und des Wohlstands 

KOM(2024)91 endg.; Ratsdok.-Nr. 7732/24 

Der Ausschuss nimmt die Mitteilung der Kommis
sion auf Ratsdok.-Nr. 7732/24 zur Kenntnis. 

Tagesordnungspunkt 6 

Verschiedenes 

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke) themati
siert die geplanten Änderungen zur Arbeitsweise 
des Ausschusses, die von den Koalitionsfraktionen 
und der Fraktion der CDU/CSU ohne Beteiligung 
der Gruppe Die Linke verhandelt und entschieden 
worden seien. Die vorgeschlagenen Regelungen 
seien undemokratisch und möglicherweise verfas
sungswidrig. Sie verweist auf das Urteil des Bun
desverfassungsgerichts 2 BvE 1/91, das Mitgliedern 
von Gruppen die gleichen Rechte wie Fraktionsmit
gliedern in den Ausschüssen zuspreche. Dies führe 
auch dazu, dass die zweieinhalb Minuten Redezeit 
für die Gruppe Die Linke rechtswidrig seien. Jede 
Ungleichbehandlung sei nicht rechtens, aus dem 
Grundsatz der Spiegelbildlichkeit und dem Prinzip 
gleichberechtigter Ausschussmitgliedschaft bestehe 
kein Grund zur Unterscheidung zwischen Mitglie
dern einer Gruppe und einer Fraktion. Dies ent
spreche auch dem Beschluss des Plenums des Bun
destages auf Grundlage der Beschlussempfehlung 
des Ältestenrates vom 1. Februar 2024. Sie bittet 
die Ausschussmitglieder, noch einmal über die ge
planten Änderungen zur Arbeitsweise nachzuden
ken. Auch die Beteiligung der Gruppen in den Ob
leutegesprächen, in denen sie kein Stimmrecht 
mehr hätten, sei in dieser Form absurd und behin
dere die Ausschussarbeit. 

Der Sitzungsleiter sagt, in der Obleuterunde sei das 
Thema über mehrere Wochen diskutiert worden. Er 
habe den Eindruck, dass die Minderheitenrechte 



  
 

Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 106. Sitzung 
vom 15. Mai 2024 

Seite 22 von 22 

 
 

sehr stark berücksichtigt worden seien und der 
Grundsatz gewesen sei, den Gruppen zusammen 
nicht mehr Redezeit als der ehemaligen Fraktion 
DIE LINKE. einzuräumen. 

Abg. Heike Baehrens (SPD) bittet Abg. Kathrin Vog
ler darum, das Vorgetragene zuzuleiten. Dies könne 
anschließend in Ruhe geprüft werden. Im Moment 
sehe sie keinen Diskussionsbedarf. Sie bedauere, 
dass diese Stellungnahme nicht in der Obleu
terunde erfolgt sei.  

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke) gibt an, 
dies in gleicher Weise in der Obleuterunde ange
sprochen zu haben.  

Schluss der Sitzung: 12:14 Uhr 
 
 
gez. 
Erwin Rüddel, MdB 
Sitzungsleiter 
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